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Steuerliches für Trainer

 29. Juli 2008 � ����������	
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 Herzlich Willkommen!
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Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

geschäftsführender Gesellschafter der
Siart + Team Treuhand GmbH

Sachverständiger zu den Themen: 
� Kalkulation und Kostenrechnung
� Buchführung, Bilanzierung und Rechnungsabschluss
� Buch- und Rechnungsprüfung
� Steuerberatung
� Wirtschaftsprüfung
� Unternehmensbewertung und Ertragsberechnung
� Überschuldung und Liquiditätsplanung
� Anfechtungsgutachten
� Finanzstrafsachen 

Nationaltrainer Leichathletik ÖLV - Hammerwurf

Mag. Rudolf Siart
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Themenübersicht

1. Was ist ein Werkvertrag? 

2. Was ist ein Dienstvertrag?

� Konsequenzen bei der Sozialversicherung 

� Konsequenzen bei der Einkommenssteuer

� Verdienstgrenzen

Vereinsrichtlinien

Einnahmen-Ausgabenrechnung � wie reduziere ich meine Steuer als   

Trainer?
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 Was ist ein Werkvertrag?

„…naja, das ist doch nur was für Selbständige…“
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Rechtliche Grundlagen – Werkvertrag

 (es gibt drei Formen: echter Dienstvertrag – freier Dienstvertrag – Werkvertrag)

 Eine Zusammenarbeit im Rahmen eines Werkvertrages liegt vor, wenn der für 
den Verein Tätige

 - einen bestimmten Erfolg schuldet
 - entsprechend diesem hergestellten Erfolg entlohnt wird und dafür haftet 
 - sich uneingeschränkt vertreten lassen kann 
 - ausschließlich eigene Arbeitsmittel verwendet.

 Kriterien:

Wer auf Werkvertrag arbeitet, schuldet nicht ein Wirken während eines 
bestimmten Zeitraumes, keine gattungsmäßig umschriebenen Leistungen, 
sondern ein von Anfang konkretisiertes Werk (=Zielschuldverhältnis) 
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 Folgen bei der 
Sozialversicherung
„…ich bin doch bei der Gebietskrankenkasse, 
oder?…“
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Sozialversicherung

Als Trainer auf Werkvertragsbasis gelte ich als sog.

Neuer Selbständiger!

Neuer Selbständiger ist man dann, wenn eine selbständige Tätigkeiten 

ausgeübt wird, aber keine gewerbliche Tätigkeit (Kennzeichen –

Gewerbeschein) vorliegt.

Konsequenz: Pflichtversicherung in der GSVG (Gewerbliche 

Sozialverischerung)
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Sozialversicherung
Hier gibt es aber Freigrenzen:

<4.188 € (2008) jährlich, wenn neben dem Angestelltenverhältnis

<6.453 € (2008) jährlich, wenn nur selbstständig tätig.

d.h. 1 € drüber � ca 25% SV bis zur Höchstbeitragsgrundlage (monatlich 
4.585 €)

Szenarien:
1. Angestellte Tätigkeit + Trainer (über 4.188 € Gewinn) � ?

2. Angestellte Tätigkeit + Trainer (unter 4.188 € Gewinn) � ?

3. Selbständige Tätigkeit + Trainer � ?

4. Nur Trainer (<6.453 € Gewinn) � ?
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Sozialversicherung

Grundsätzliches

- Die Sozialversicherung ist historisch als eine Versicherung 
konzipiert worden, nicht als eine Versorgungsleistung.

- Jeder Arbeitnehmer zahlt einen Beitrag ein, und bekommt eine 
Leistung bei Bedarf (Medizinische Behandlung, Pension, etc.)

- Sozialpolitische Ausweitung durch MitVersicherung von 
Ehepartnern, Kindern, Lebenspartnern, usw).

- Die Beiträge werden von Arbeitnehmern und Arbeitgebern geteilt   
� Als Selbstständiger daher entsprechend höhere Beiträge zu 
den entsprechenden Kassen. (PV: 15,75% + KV: 7,65%)
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 Was ist ein freier 
Dienstvertrag?
„…wie? Ich dachte Werkvertrag…“
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Rechtliche Grundlagen – Freier Dienstvertrag

 Ein freies DV ist gegeben, wenn der für den Verein Tätige

 - zu einer Dienstleistung auf Grund eines freien Die nstvertrages verpflichtet 
ist, kann aber auch einzelne DL ablehnen (Rahmenver trag)

 - diese Dienstleistung persönlich erbringen muss (ei n gelegentliches 
Vertretenlassen ist aber grundsätzlich möglich) und

 - über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel ver fügt (sondern die 
Betriebsmittel des Vereins benützt).

 Kriterien:
Der Freie Dienstnehmer kann Arbeitszeit frei einteilen, kann sich teilweise  
vertreten lassen
Nur sehr eingeschränktes Weisungsrecht
Er kann Dienstleistungen ablehnen.
Nicht strikt in die Organisation des Vereines eingebunden  
ABER: Der freie Dienstnehmer schuldet ein Wirken für eine bestimmte 

(un)begrenzte Dauer (=Dauerschuldverhältnis) und nicht eine einzelne Leistung 
oder einen bestimmten Erfolg.
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Freier Dienstvertrag

= Mischform zwischen selbständig und angestellt.

In der Sozialversicherung als Angestellter angesehen, in der 

Einkommensteuererklärung als Selbständiger.

Der Trainer muss eine Einkommensteuererklärung abgeben, und 

kann dabei Betriebsausgaben (neben den 

Sozialversicherungsabgaben mind. 12% pauschale 

Betriebsausgaben) geltend machen.

= genauso wie beim Werkvertrag!
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 Folgen bei der 
Sozialversicherung
„…ich bin doch bei der Gebietskrankenkasse, 
oder?…“
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Sozialversicherung bei freiem Dienstvertrag

Wenn mehr als Geringfügigkeitsgrenze pro Monat 349,01 €
ausgezahlt wird:

� Pflichtversicherung in der Sozialversicherung (ASVG)! 

Also: Krankenversicherung, 

Unfalllversicherung

Pensionsversicherung

Arbeitslosenversicherung

~ 17% Beiträge
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Sozialversicherung bei freiem Dienstvertrag

Spezialausnahme für den Sportbereich (Trainer, Funktionäre, 
Sportler): Hostasch-Verordnung

Bis 537,78 € pro Monat können als pauschalierte 
Aufwandsentschädigung ausgezahlt werden (exkl. Fahrtkosten). 
(entsprechendes Formular notwendig), wenn der Sport nur 
nebenberufliche Tätigkeit ist.

� Bis 537,78 € von der Sozialversicherung befreit, aber nicht von 
der Einkommensteuer. 

(vgl. 1. Progressionsstufe nächste Folien)
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 Einkommensteuer
„…Okay, Sozialversicherung ist klar, und wie ist das 
mit der Einkommensteuer?…“
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Einkommensteuer

Nachdem die Sozialversicherung vom Bruttogehalt und diverse 
sonstige Ausgaben abgezogen wurden, erhält man die sog. 
Steuerbemessungsgrundlage.

Von dieser wird die Einkommensteuer berechnet und abgezogen.

Lohnsteuer (Arbeitnehmer) = Einkommensteuer (Selbst ändig)

Die Einkommensteuer ist eine progressive Steuer.

(die Sozialversicherung hingegen ist eine proportionale Abgabe)
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Einkommensteuer

7 Einkommensarten lt. Gesetz

Steuersatz

Die ersten 10.000 € Einkommen werden mit 0% besteuert

Die nächsten 15.000 € Einkommen werden mit 38,33% besteuert

Die nächsten 26.000 € Einkommen werden mit 43,60% besteuert

Das Einkommen über 51.000 € wird mit 50,00% besteuert
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Einkommensteuer
Einkommensteuer – Beispiel

___Bruttoeinkommen

___Sozialversicherung   

wird abgezogen

______Sonderausgaben, 

Werbungskosten,

Betriebsausgaben,

etc.

___Bemessungsgrundlage
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Einkommensteuer

Bemessungsgrundlage= 54.000

0-10.000

0 % Steuer 38,33 % Steuer 50 % Steuer43,60 % Steuer

10.000-25.000 25.000-51.000
>51.000

NETTOEINKOMMEN

(Durchschnittssteuersatz: 34,42%)

Einkommensteuer – Beispiel
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Einkommensteuer

Sonderregel für Zusatzeinkommen

(zusätzlich zur angestellten Tätigkeit oder zur Pensio n)
Zusatzeinkommen sind bis zur Höhe von 730 € jährlich von der Einkommensteuer 
befreit.

Überschreiten die Zusatzeinkommen die Grenze von 730 € reduziert sich der Freibetrag 
schrittweise. Bei 1.460 € gibt es keinen Freibetrag mehr (Einschleifregel).

Bsp: 

Zusatzeinkommen =    730 � minus Freibetrag 730 � steuerpflichtiges Eink.=        0

Zusatzeinkommen = 1.000 � minus Freibetrag 270 � steuerpflichtiges Eink.=    460

Zusatzeinkommen = 1.460 � minus Freibetrag     0 � steuerpflichtiges Eink.= 1.460

Entscheidend

Zusatzeinkommen = Gewinn = Einnahmen minus Ausgaben  !
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 Verdienstgrenzen

„…das soll ich auch noch alles beachten…“
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Zuverdienstgrenzen

Studenten / Familienbeihilfe
€ 9.000,--

Vorsicht: übersteigt das zu versteuernde Einkommen (=Bruttogehalt 
abzgl. Sozialversicherung) die Grenze im Kalenderjahr, besteht kein
Anspruch auf Familienbeihilfe, und bereits bezogene muss zurückgezahlt
werden.

Studenten / Stipendium
selbstständig oder gemischt € 5.814,--
rein unselbstständige Tätigkeit € 7.195,--

Kinderbetreuungsgeld
Zuverdienstgrenze ca. € 16.200,-- brutto

Vorsicht: Auch Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung und 
Kapitalvermögen zählen dazu.
Berechnung: Jahresbruttoeinkünfte (ohne 13. u. 14. G.) / Anzahl der 
Bezugsmonate; dieser Betrag plus 30% und mit 12 multipliziert
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Zuverdienstgrenzen

Pensionisten
vorzeitige Alterspension € geringfügige Beschäftigung
Alterspension (M 65 J., F 60 J.) € unbeschränkt
Invaliditätspension € unbeschränkt
Vorsicht: Verdient ein Alterspensionist über die Geringfügigkeitsgrenze, fallen 
Sozialversicherungsbeiträge an, die im Bereich der Pensionsversicherung ab 
2004 zu einer Erhöhung der Pension führen

Arbeitslose
Arbeitslosengeld € geringfügige Beschäftigung
Vorsicht: Bei Überschreitung der Grenze droht Verlust des Rechts auf 
Arbeitslosengeld.

Geringfügigkeitsgrenze 2008: täglich € 26,80 / monatlich € 349,01
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 Vereinsrichtlinien
„…wir machen das schon ewig so, 
da kennen wir uns gut aus…“

„…Der Athlet kriegt seine Fahrtkosten und 
ein Taggeld…“

„…so genau kenn‘ ich mich da nicht aus, 
bin ja kein Steuerberater; aber kleine 
Vereine prüft eh keiner…“
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Vereinsrichtlinien
= Erlässe

Also Ausführungsbestimmungen des Ministers für die Verwaltung.

Sie sind also keine Gesetze, innerhalb der Verwaltung kann man aber auf die 
Richtigkeit der Erlässe vertrauen. Problematik: Unabhängiger Finanzsenat 
(„Steuergerichte“) !

Z.t. sind in den Vereinsrichtlinien bzw. TOTO-Richtlinien günstigere

Regelungen vorgesehen als im Einkommensteuergesetz (ESTG).
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 E/A-Rechnung und 
Gewinnermittlung

„…okay, jetzt wird‘s interessant…“
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E/A-Rechnung und Gewinnermittlung

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

(Auch Überschussrechnung genannt)

Um die Einkünfte neben der Tätigkeit als echter Dienstnehmer zu 
ermittlen, muss eine E/A-Rechnung zur Gewinnermittlung 
verwendet werden.

Die E/A-Rechnung funktioniert genauso wie ein 

normales Haushaltsbuch!
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E/A-Rechnung und Gewinnermittlung

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung: Prinzipien

-Geordnet + logisch + nachvollziehbar. 

-Jeder Beleg muss identifizierbar sein!

-Immer mit dem Zeitpunkt der Einnahme bzw. Ausgabe eintragen. 
(Ausnahme Investitionsgüter)

- Zu- und Abflussprinzip
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E/A-Rechnung und Gewinnermittlung
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Gehalt

Familienbeihilfe

Miete

Essen

Auto

Einrichtung

neuer Fernseher

Sportgeräte

Summe Summe

Einnahmen – Ausgaben =_____

Einnahmen Ausgaben
Ich stelle die Einnahmen 
den Ausgaben gegenüber.

Was am Jahresende übrig 
bleibt, ist meine Ersparnis .

Beim Betrieb funktioniert es 
genauso! – Gewinn !

Aber nur die Ausgaben, die 
damit zu tun haben!
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E/A-Rechnung und Gewinnermittlung

Was sollte also in die E/A-Rechnung eingetragen wer den?

Datum BelegNr. Bezeichnung Betrag

5.03.07 K 35/08 Honorarnote 50,00 €
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E/A-Rechnung und Gewinnermittlung

Pauschalierung

Wenn das zu kompliziert ist, kann eine Pauschalierung gemacht werden. 

D.h. die 12% der Einnahmen werden pauschal als Ausgaben abgezogen. 

Problem: oft wesentlich mehr als 12% Ausgaben, keine Informationen über 
meinen Betrieb mehr vorhanden, etc.

Bei niedrigen Ausgaben aber immer vergleichen, ob Pauschalierung nicht 
„günstiger“ wäre!



29.07.2008www.siart.at 36 von 45

E/A-Rechnung und Gewinnermittlung
Jetzt das Ganze praxisbezogen!

Meine Einnahmen aus der Trainertätigkeit

+  Trainerhonorare

Betriebsausgaben aus der Trainertätigkeit

- Fahrtkosten und Reiseaufwendungen, wenn nicht vom Verein bereits ersetzt 
(muss vom Verein dokumentiert werden; event. Fahrtenbuch führen)

- Lehrmaterial

- Trainingsgeräte (sofern sie nicht privat verwendet werden können)

(- oder ohne Nachweis monatlich 75 € bzw. 12%)
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E/A-Rechnung und Gewinnermittlung
Jetzt das Ganze praxisbezogen (Teil2)!

Jetzt ziehe ich von den Einnahmen meine Ausgaben ab !

� Mein Gewinn (vor Steuern)

<730 € � kein Problem, da Nebenverdienst! Steuererklärung machen, EA-
Rechnung beilegen. Erledigt.

>730 € � Einkommensteuerpflicht abzgl. Freibetrag (Einschleifregelung). 
Steuererklärung machen, EA-Rechnung beilegen.
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E/A-Rechnung und Gewinnermittlung
Wann muss ich eine Steuererklärung machen?

1. Wenn ich neben lohnsteuerpflichtigen Einkünften noch Nebeneinkünfte 
habe, die mehr als 730 € ausmachen.

2. Zumindest zeitweise 2 oder mehr Dienstverhältnisse bestanden.

3. Das Finanzamt fordert mich zu einer Erklärung auf.

4. Das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkommen 
enthalten sind, 10.000 € übersteigt.

5. Selbständige Einkünfte oder Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt 
wurden.

Noch ein Mal zur Erinnerung: 

Tarifstufe 1:          0-10.000 € Einkommen ��� � 0% Steuer

Tarifstufe 2: 10.000-25.000 € Einkommen ��� � 38,33% Steuer
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E/A-Rechnung und Gewinnermittlung
Jetzt das Ganze praxisbezogen (Teil3)!

Entscheidend um Steuern zu sparen/vermeiden ist also ein genaues
Sammeln und sorgfältige Dokumentation meiner Ausgabe n!

Vor allem bei den Fahrten zum Training und den Tagge ldern gilt der 
Grundsatz: Auch Kleinvieh macht Mist!

(Beispiel: Fahrtstrecke von 10km pro Training x 50 Trainingseinheiten = 

500km x 0,28 € = 140 € Ausgaben)

(Beispiel: Taggelder (Verpflegungskosten + Reisekostenausgleich) für Training 

(sofern kein Taggeld ausbezahlt wurde) <4h �

14,70 € x 50 Trainingseinheiten = 735 € Ausgaben)
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SIART + TEAM TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Enenkelstraße 26, 1160 Wien

Tel.: +43 (1) 493 13 99 - 0
Fax: +43 (1) 493 13 99 - 38
e-mail: siart@siart.at
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